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1. Geltung  

Die Angebote des Lieferanten sind freibleibend. Erst durch die Auftragsbe-
stätigung des Lieferanten kommt ein Liefervertrag zustande.  
 
Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart, bzw. vom Gesetzgeber nichts 
anderes vorgeschrieben, unterliegen alle vom Lieferanten übernommenen 
Aufträge den nachfolgenden Geschäftsbedingungen.  
 
2. Umfang, Ausführung und Ort der Lieferung  

Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung 
massgebend.  
 
Stellt der Lieferant die Produkte ganz oder teilweise in einer besonderen 
Ausführung für den Kunden her, richten sich seine Arbeiten nach dem Leis-
tungsbeschrieb, worin der Kunde unter anderem anzugeben hat, unter 
welchen Bedingungen welches Ergebnis angestrebt wird.  
 
Änderungen gegenüber der Auftragsbestätigung sind zulässig, sofern die 
Produkte die gleichen Funktionen erfüllen. Der Lieferant ist jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an Produkten vorzunehmen, die 
bereits hergestellt oder geliefert sind.  
               
Sofern kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien verabredet ist oder 
aus der Natur des Geschäftes hervorgeht, gilt als Lieferung die Bereitstel-
lung der Produkte am Sitz des Lieferanten.  
               
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung auf den Käu-
fer über. Auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, oder wenn von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen verein-
bart wurden.  
                             
3. Dokumentation  

Der Kunde hat Anrecht auf ein Exemplar der Benützerdokumentation in 
der üblichen Ausführung des Lieferanten, sofern es für die Erklärung des 
Produktes einer solchen bedarf. Zusätzliche Exemplare oder Dokumenta-
tionen in nicht bereits vorhandenen Sprachen darf der Lieferant gesondert 
in Rechnung stellen.  
                             
4. Informationspflicht des Kunden  

Der Kunde hat den Lieferanten rechtzeitig auf besondere technische Vo-
raussetzungen sowie auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vor-
schriften am Bestimmungsort aufmerksam zu machen, soweit sie für die 
Ausführung und den Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind.  
               
5. Termine  

Verbindlich sind ausschliesslich schriftlich zugesicherte Termine. Solche 
Termine verlängern sich angemessen,  
               
a) wenn dem Lieferanten Angaben, die er für die Ausführung benötigt, nicht 
rechtzeitig zugehen, oder wenn der Kunde sie nachträglich ändert;  
               
b) wenn der Kunde mit den von ihm auszuführenden Arbeiten im Rück-
stand oder mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist, 
insbesondere wenn er Zahlungsbedingungen nicht einhält;  
               
c) wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Willens des Lieferanten 
liegen, wie Naturereignisse, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Epidemien, 
Unfälle, erhebliche Betriebsstörungen, Arbeitskonflikte, verspätete oder 
fehlerhafte Zulieferungen sowie behördliche Massnahmen.  
               
Der Lieferant kann Teillieferungen ausführen und berechnen.  
               
Auf Abruf bestellte Waren müssen innerhalb 6 Monaten nach der ersten 
Teillieferung abgenommen werden, sofern vom Lieferanten nichts anderes 
schriftlich bestätigt wurde. Nach Ablauf dieser Frist steht dem Lieferanten 
das Recht zu, die nicht abgenommene Restmenge zum Versand zu brin-
gen und zu berechnen.  
               
Bei Verzögerungen hat der Kunde dem Lieferanten eine angemessene 
Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen. Erfüllt der Lieferant bis zum 
Ablauf dieser Nachfrist nicht, darf der Kunde, sofern er es innerhalb drei 
Tagen erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten oder vom Vertrag 
zurücktreten.  
 
 
 

6. Abnahme  

Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, hat der Kunde 
die Produkte selbst zu prüfen und allfällige Mängel schriftlich bekanntzu-
geben. Unterlässt der Kunde die Anzeige innerhalb von vier Wochen nach 
der Lieferung, gelten alle Funktionen als erfüllt und die Lieferung als ge-
nehmigt.  
               
Zeigen sich später innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung nicht hätten entdeckt werden können, hat sie der 
Kunde dem Lieferanten sofort schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die 
Lieferung trotz dieser Mängel als genehmigt.  
               
7. Gewährleistung  

Der Lieferant gewährleistet, dass er die Produkte in funktionstüchtigem Zu-
stand liefert.  
               
Der Lieferant verpflichtet sich als Gewährleistung zur Beseitigung der Feh-
ler oder zum Ersatz aller Teile, die nachweisbar infolge von Material-, Kon-
struktions- und Ausführungsfehlern schadhaft oder unbrauchbar sind.  
               
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, die 
der Lieferant nicht zu vertreten hat, wie natürliche Abnützung, höhere Ge-
walt, unsachgemässe Handhabung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, 
übermässige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel oder extreme 
Umgebungseinflüsse.  
               
Der Lieferant erbringt die Gewährleistung nach seiner Wahl in seinen Räu-
men oder beim Kunden, der dem Lieferanten freien Zugang zu gewähren 
hat. Demontage- und Montage-, Transport-, Verpackungs-, Reise- und 
Aufenthaltskosten gehen zulasten des Kunden. Ersetzte Teile werden Ei-
gentum des Lieferanten.  
               
Kann der Mangel nicht beseitigt werden, hat der Kunde Anspruch auf den 
Ersatz des nachgewiesenen, unmittelbaren Schadens, insgesamt jedoch 
auf höchstens zwanzig Prozent des Wertes der mangelhaften Produkte. 
Weitere Ansprüche aus Gewährleistung sind ausgeschlossen, insbeson-
dere kann der Kunde nicht vom Vertrag zurücktreten oder den Ersatz von 
Folgeschäden verlangen.  
               
Dort wo durch das Gesetz keine anderen Fristen vorgegeben sind, beträgt 
die Gewährleistungsfrist 12 Monate ab Lieferung.  
               
8. Weitere Haftung  

 Der Lieferant haftet im Rahmen seiner Haftpflichtversicherung für weite-
ren Personen- und Sachschaden, der dem Kunden nachweisbar durch 
Verschulden des Lieferanten entsteht. Weitere Ansprüche sind ausge-
schlossen.  
               
9. Entsorgung 

Unsere Kunden sind für die Einhaltung der Gesetzgebung bezüglich Ent-
sorgung und Registrierungspflicht in Ihrem Land verantwortlich. 
 
10. Preise und Zahlungsbedingungen  

 Die Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vermerkt, in Schweizer-
franken ohne Umsatzsteuern, Gebühren, Abgaben, Zölle, Transport, Ver-
packung, Versicherung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung und An-
wendungsunterstützung. Sie sind zur Zahlung fällig netto innerhalb 30 Ta-
gen seit Rechnungsstellung.  
               
Der Kunde darf mit Gegenansprüchen, auch wenn sie aus dem gleichen 
Vertrag oder dessen Anfechtung herrühren, nur bei schriftlicher Einwilli-
gung des Lieferanten oder beim Vorliegen eines rechtskräftigen Gerichts-
urteils verrechnen.  
               
11. Eigentumsvorbehalt  

Die Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen 
Eigentum des Lieferanten.  
               
12. Rechtswahl und Gerichtsstand  

 Dieses Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht.  
               
Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant darf jedoch auch 
das Gericht am Sitz des Kunden anrufen.  
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